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Initiative für Inklusion
Konzepte, Beispiele, Menschen
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Die erste Voraussetzung für Erfolg: 
dabei sein und das Beste geben.
Unabhängig bleiben – mit individuellen Fahrhilfen von Mercedes-Benz.

Grenzen hat Ronny Ziesmer noch nie akzeptiert. Der Rennrollstuhlfahrer hat sein Ziel fest im Visier: die Paralympics 2016. 
Mercedes-Benz und die Deutsche Sporthilfe fördern Ronny Ziesmer auf seinem Weg nach Rio. Egal wie hochgesteckt Ihre 
Ziele sind, Mercedes-Benz bietet individuelle Fahrhilfen bereits ab Werk. Ganz ohne zeitintensives Umrüsten. Mehr Infos unter: 
www.mercedes-benz.de/fahrhilfen

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
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Sehr geehrte Vertrauenspersonen, 
sehr geehrte Leserinnen und Leser des HCP Journals,

die Kolleginnen und Kollegen in den Schwerbehindertenvertre-
tungen und ich haben ein gemeinsames Ziel: Inklusion. Für die
selbstverständliche und selbstbestimmte Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft und insbesondere am Arbeitsleben lohnt sich
jede Anstrengung, jedes Engagement.

Mehr und gute Arbeit für Menschen mit Behinderungen gehört
deshalb zu den wichtigen Vorhaben der neuen Bundesregierung.
Das fängt mit Inklusion in der Schule an und führt über eine Re-
gelausbildung auch in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Denn In-
klusion heißt gleichberechtigte Teilhabe für alle.

Die Beschäftigung von Menschen mit schweren Behinderungen
gelingt nicht immer, überall und sofort. Mancher Arbeitsplatz
muss erst individuell barrierefrei eingerichtet und ausgestattet
werden. Wenn der Arbeitsplatz richtig ausgewählt und von den
technischen Möglichkeiten Gebrauch gemacht wird, Arbeitsplatz
und Arbeitsumfeld entsprechend auszustatten, bringt die Arbeit
von Menschen mit Behinderungen die gleichen Ergebnisse wie
die ihrer Kolleginnen und Kollegen.

Viele Menschen mit Behinderungen – das lehrt die Praxis – sind
besonders motiviert. Sie stellen ihre Leistungsfähigkeit unter Be-
weis und erfüllen hohe und höchste berufliche Anforderungen.
Die Regelungen des Schwerbehindertenrechts unterstützen dies:
durch Rechte und finanzielle Förderung, vor allem für technische
und personelle Hilfe am Arbeitsplatz. 

Deshalb ist es so wichtig, Vorurteile und Informationsdefizite,
Vorbehalte und Missverständnisse zu beseitigen. Diese Barrieren
zu überwinden, zu helfen, dass Menschen mit Behinderungen
auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen können, ihnen Chancen und
Gelegenheit zu geben, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten unter
Beweis zu stellen - dafür stehen Sie in besonderer Weise als ihre
Interessenvertreter.

Ich weiß, für die Schwerbehindertenvertretungen in den Betrie-
ben ist das eine tägliche Aufgabe. Sie sind Kümmerer, Überzeu-

ger, Interessenvertreter. Sie sind dauernd für andere da. Für die-
ses Engagement möchte ich Ihnen sehr herzlich danken. Ich
bitte Sie, lassen Sie nicht nach! Die Anliegen der Menschen mit
Behinderungen sind anhaltenden und großen Einsatz wert.

Für Ihre wichtige Arbeit benötigen Sie die bestmöglichen Rah-
menbedingungen. Wir haben uns vorgenommen, mit einer Re-
form des Rechtes der Schwerbehindertenvertretungen noch im
Laufe dieser Legislaturperiode den Rahmen für Ihre Arbeit zu
verbessern. Wir wissen, dass die Arbeitsbelastungen der
Schwerbehindertenvertretungen in den letzten Jahren immer
weiter zugenommen haben. Deshalb wollen wir unter anderem
den Schwellenwert für die Freistellung der Vertrauenspersonen
von derzeit 200 schwerbehinderten Menschen im Betrieb auf
100 absenken. Auch wollen wir die Schwellenwerte für die Her-
anziehung der Stellvertreterinnen und Stellvertreter staffeln, so-
dass dann die Vertrauenspersonen in den größeren Betrieben
künftig durch mehr Stellvertreter unterstützt werden können.

Ich kann Ihnen versichern, dass ich immer ein offenes Ohr für
Ihre Anliegen und für Ihre Vorschläge habe und weiterhin auf Ihr
Mittun und Ihre Unterstützung hoffe. Gemeinsam wollen und
werden wir vorankommen auf dem Weg zu einer inklusiven Ge-
sellschaft.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Nahles
MdB Bundesministerin für Arbeit und Soziales

„Gemeinsam wollen und werden 
wir vorankommen auf dem Weg
zu einer inklusiven Gesellschaft”
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Liebe Vertrauenspersonen,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Bundesministerin Andrea Nahles spricht sich aus für eine Ver-
besserung des Rechtes der Schwerbehindertenvertretungen in-
nerhalb der laufenden Legislaturperiode. Inklusion erfordert
eine gute Zusammenarbeit der Interessenvertretungen auf Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerseite sowie der Politik, damit ein
Vorankommen gelingt. Daher möchte ich den Aufruf von Bun-
desministerin Andrea Nahles zur Fortführung der vertrauensvol-
len Zusammenarbeit mit den Schwerbehindertenvertretungen
ausdrücklich unterstützen. Unser Motto lautet “Gemeinsam
viel(e) erreichen” – wir wissen um die Chancen, Möglichkeiten
und Stärken, die aus dem gemeinsamen Schaffen heraus ent-
stehen. Diese Gemeinsamkeit ist es auch, die in der Gesell-
schaft als Potenzial weiter gefordert und gefördert werden
muss. Damit Inklusion weiter auf den Weg gebracht wird und
die Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinde-
rung zum sozialen Selbstverständnis einer modernen Gesell-
schaft wird.

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention wurde
kürzlich vom UN-Ausschuss geprüft und deren Ergebnisse von
der Monitoring-Stelle des Deutschen Instituts für Menschen-
rechte übersetzt und kommentiert. Hierzu Dr. Valentin Aichele,
Leiter der Monitoring-Stelle: “Es ist höchste Zeit, dass
Deutschland die Weichen für eine inklusive Gesellschaft stellt.”
Von politischer Seite greift dies auch Corinna Rüffer (MdB)
Bündnis 90/Die Grünen auf und fordert Erklärung. Lesen Sie
hierzu die Beiträge auf Seite 18 der Monitoring-Stelle und auf
Seite 20 mit den Antworten der Regierung auf die Kleine An-
frage von Corinna Rüffer. 

Gebraucht zu werden, ist ein gutes Gefühl. Besonders, wenn
hierauf aus gesundheitlichen Gründen verzichtet werden mus-
ste. Erst durch diesen Verlust spürt man, was plötzlich im Alltag
fehlt, wenn man nicht mehr arbeiten kann. Auf Seite 12 lesen
Sie über Herrn Haller, der wieder gebraucht wird. Die von HCP
Journal in Zusammenarbeit mit der Fortbildungsakademie der
Wirtschaft gGmbH und der Universität St. Gallen - Center for
Disability and Integration ins Leben gerufene Initiative für Inklu-
sion zeigt in Beispielen, wie Inklusion im Praxisalltag funktio-
niert.   

Mit Wheelmap finden Rollstuhlfahrer schnell und einfach die
richtige und rollstuhlgerechte Strecke. Wheelmap ist die App
für iPhone und Android, die das Leben einfacher machen kann.
Lesen Sie auf Seite 16, wie diese nützliche App funktioniert.  

Drei Schritte zur erfolgreichen Umsetzung des Betrieblichen
Wiedereingliederungsmanagements – lesen Sie auf Seite 6,
wie struktuiert BEM bei TÜV Rheinland angegangen wird.

Herzliche Grüße

Alexander Främcke
redaktion@hcp-journal.de

„Gemeinsam viel(e) erreichen“ 

Manuskripte: redaktion@hcp-journal.de

Anzeigen: werbung@hcp-journal.de
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Fax (040) 36 15 75 -15

Heft 03/2015 (Sept.): 14.08.2015

Heft 04/2015 (Dez.): 13.11.2015

Heft 01/2016 (März): 12.02.2016

Heft 02/2016 (Juni): 13.05.2016

H C P  J O U R N A L  –  R E D A K T I O N S S C H L U S S T E R M I N E  2 0 1 5 / 2 0 1 6i

HCP 02-2015 Deutschland_ISO300_HCP_01-2014.qxd  04.06.15  09:32  Seite 5



Das Betriebliche Eingliederungsmana-
gement (BEM) ist ein Verfahren, das 
systematisch Lösungen für eine Wie-
dereingliederung ermittelt. An diesem
Prozess sind verschiedene Akteure be-
teiligt, die wirksame Eingliederungs-
maßnahmen erkennen und entwickeln. 

Ziel ist der Erhalt bzw. die Wiederherstellung
der Beschäftigungsfähigkeit des betroffenen
Mitarbeiters. Voraussetzung für ein erfolgrei-
ches BEM ist die optimale Einbettung in die
bereits vorhandene Unternehmensstruktur.
Das Zusammenwirken aller am Prozess be-
teiligten Akteure, wie der betrieblichen Inter-
essenvertretung, der Schwerbehindertenver-
tretung, dem Betriebsarzt, der Fachkraft für
Arbeitssicherheit etc. sollte in einem geregel-
ten und organisierten Verfahren erfolgen.

Aus einem erfolgreich umgesetzten BEM
resultieren verschiedene Nutzenaspekte für
das Unternehmen, wie z.B. die Senkung
von krankheitsbedingten Fehlzeiten, der ge-
zielte Einsatz von Fördermitteln oder auch
die Reduzierung von Kosten für die Neube-
setzung von Arbeitsplätzen. Zudem lässt
sich damit die Arbeitgeberattraktivität sowie
die Motivation der Beschäftigten steigern.

Doch in der Praxis zeigt sich, dass das Po-
tential eines BEMs in der Umsetzung noch
nicht ausreichend erkannt und genutzt
wird. Der Ablauf des BEM-Prozesses er-
folgt häufig noch immer losgelöst von be-
stehenden Strukturen und Prozessen des
modernen Arbeits- und Gesundheits-
schutzes sowie der Gesundheitsförderung.
Die Folge: Der Prozess wird zu starr und

formalistisch praktiziert, eine optimal koor-
dinierte Zusammenarbeit fehlt. Es entste-
hen Reibungsverluste im Verfahren.

Prozessoptimierung
Für ein wirksames Eingliederungsmanage-
ment sind daher innerhalb des Unterneh-
mens Strukturen und Prozesse zu schaffen
und diese eng mit der Personal- und Orga-
nisationsentwicklung und dem Betriebli-
chen Gesundheitsmanagement zu verzah-
nen. Die Herausforderungen sind dabei
vielfältig. 

Ein von TÜV Rheinland entwickeltes Instru-
ment unterstützt Unternehmen dabei, die
Effizienz eines BEM nachhaltig zu steigern.
Das Instrument basiert auf den Ansätzen
eines ganzheitlichen Prozessmanage-
ments. Neben technisch-formalen Qua-
litätskriterien werden insbesondere auch
„weiche Faktoren“, wie Werte und Einstel-
lungen der Führungskräfte, die Organisati-
onskultur sowie die Kommunikation inner-
halb des Unternehmens etc. in die Be-
trachtung mit einbezogen. Das Beratungs-
konzept erfolgt in drei Phasen:
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tÜV rheinland  

BeM: Gesetzliche Anforderung
mit Leben füllen
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HCP Journal bietet in Zusammenar-
beit mit der Fortbildungsakademie
der Wirtschaft (FAW) sowie dem
Center for Disability and Integration
der Universität St. Gallen eine Be-
richterstattung über die Aktivitäten
von Unternehmen zur Beschäfti-
gung von Menschen mit Behinde-
rung an.

• Wie „inklusiv“ wirkt ein Unternehmen
gesellschaftlich und auf Fachkräfte?

• Welche Beschäftigungsmodelle wer-
den für Menschen mit Behinderung
angewendet? 

• Welche Konzepte, Erfahrungen sowie
wirtschaftliche und soziale Komponen-
ten sind von Bedeutung?

Eine leistungsspezifische Beschäfti-
gung von Menschen mit Behinderung
führt zu wirtschaftlich messbaren Erfol-
gen und zu sozialer Bereicherung. Be-
richte hierüber sind wertvolle Impulsge-
ber für andere Unternehmen und liefern
Beispiele, mit welchen Beschäftigungs-
modellen eine Umsetzung erfolgreich
gelingt. Sprechen Sie uns einfach an -
wir stehen Ihnen bei der Entwicklung
und Erstellung natürlich gerne beiseite. 

1: Ist-Analyse und Auswertung
Die Bestandsaufnahme erfolgt in Form von
Interviews und mit Hilfe eines standardi-
sierten Leitfadens sowie in enger Abstim-
mung mit den verschiedenen Akteuren.
Befragt werden die am BEM-Prozess be-
teiligten Personen wie z.B. die Personallei-
tung, der Betriebsarzt, die Fachkraft für
Arbeitssicherheit, die Arbeitnehmervertre-
tungen und die Führungskräfte. Die Aus-
wahl der Interviewpartner erfolgt in Abstim-
mung mit dem jeweiligen Unternehmen.
Die einzelnen Gespräche dauern ca. 30
Minuten. Es werden Fragen zu den Erfah-
rungen und Erwartungen, zum Informati-
onsfluss und zur internen Kommunikation,
zum eigenen Rollenverständnis als Prozes-
sbeteiligter sowie zum Stellenwert und zur
Akzeptanz gestellt. Ideen zur Verbesserung
werden ebenfalls berücksichtigt. Die Aus-
wertung erfolgt anonym. Die Ergebnisse
bilden die Grundlage des sich anschließen-
den Workshops.

2: Workshop und Erstellung eines
Handlungsplans
Die Teilnehmer kommen mit verschiedenen
Erfahrungen, Erwartungen und Interes-

senslagen in den Workshop. Für eine ziel-
gerichtete Zusammenarbeit ist es wichtig,
dass alle Beteiligten ein gemeinsames Ver-
ständnis hinsichtlich der Ausgestaltung des
BEM-Prozesses entwickeln. Der Fokus
liegt dabei auf der Kooperation sowie inter-
nen und externen Vernetzung. Im Einzel-
nen gilt folgender Ablauf:

a) Ergebnisreflexion
- Definition und Diskussion der Ergebnisse

in Bezug auf vorhandene Prozess- und
Funktionsebenen 

b) Prozessaufnahme 
- Vertiefende Prozessaufnahme mit den

Prozessbeteiligten;
- Darstellung der Prozesslandschaft, der

Schnittstellen und Ressourcen im Unter-
nehmen;

c) Prozessanalyse
- Identifikation prozessbezogener

Problemfelder;
- Konkretisierung von Verbesserungs-

potenzialen;
d) Handlungsplan
- Dokumentation des Optimierungs-

potentials;
- Erstellung eines Handlungsplans; 

3: Workshop zur Wirksamkeit
Im Optimalfall findet nach ca. 6 Monaten ein
weiteres Treffen mit allen Teilnehmern aus
dem ersten Workshop statt. Hierbei sollen
die gesteckten Ziele und die Umsetzung ver-
einbarter Maßnahmen kritisch überprüft und
ggf.  angepasst werden. Der von dem TÜV
Rheinland entwickelte BEM Prozess  lässt
sich, unter Berücksichtigung individueller Er-
fordernisse, vorhandener Ressourcen und
kultureller Aspekte, optimal in bestehende
Managementsysteme des Unternehmens
einbinden und leistet somit einen nachhalti-
gen Beitrag zum Unternehmenserfolg. 

Professionelle Unterstützung
Seit über 35 Jahren setzten sich die Ex-
perten von TÜV Rheinland deutschlandweit
an rund 60 Standorten für ein produktives
Lebens- und Arbeitsumfeld ein. 

Kontakt:
TÜV Rheinland Group 
Arbeitsmedizinische Dienste GmbH
Susanne Tiedemann
Tel.: (040) 37 87 90 41-0
E-Mail: susanne.tiedemann@de.tuv.com
www.de.tuv.com

6. Jahrgang  |  Heft Nr. 2  |  2015 (inklusion)

Bewerben Sie sich jetzt für einen Be-
richt über Ihr Unternehmen und dessen er-
folgreichen Beschäftigungsmodelle für
Menschen mit Behinderung! 

Unternehmen jeder Beschäftigungsgröße
können ihre Jobprofile aller Qualifikations-
stufen präsentieren. Das Unternehmen prä-
sentiert sich als moderner Arbeitgeber und
erfährt einen zusätzlichen Werbeeffekt. 

redaktion@hcp-journal.de

B E W E R B U N Gi

www.hcp-journal.de 7

Initiative für Inklusion  

Wie sehen erfolgreiche Beschäftigungsmodelle
für Menschen mit Behinderung aus?   
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Auf Einladung des Integrationsamtes
Hamburg findet am 5. Juni 2015 im
Berufsförderungswerk Hamburg die
Jahreshauptversammlung der Ar-
beitsgemeinschaft der Vertrauens-
personen in der Hamburger Wirt-
schaft statt. Insbesondere die neu-
gewählten KollegenInnen profitieren
vom Networking.

Die Teilnehmer nehmen diese Veranstal-
tung gerne wahr und informieren sich in
den Vorträgen und bei den Ausstellern
über Themen und Angebote für die
Tätigkeit als Vertrauensperson der
Schwerbehindertenvertretung. Dieses
Jahr werden aufgrund der Ende 2014
durchgeführten bundesweiten Neuwah-
len der Vertrauenspersonen viele Erstteil-

nehmer begrüßt, die hier wertvolle Kon-
takte knüpfen und damit das eigene
Netzwerk ausbauen können. Erfahrene
KollegenInnen geben gerne Auskunft
über ihre Tätigkeit.  Die Vorträge greifen
aktuelle Themenstellungen auf wie den
Datenschutz in der Schwerbehinderten-
vertretung, Leicht verständliche Sprache
- barrierefreie Information sowie die Inte-
grations-/Inklusionsvereinbarung als In-
strument der betrieblichen Schwerbehin-
dertenpolititk. 

Nehmen auch Sie teil an der Jahres-
hauptsversammlung - wir freuen uns!

Jahreshauptversammlung 5. Juni 2015  

Jahreshauptversammlung zieht zahlreiche 
Mitglieder und Aussteller an

8 www.hcp-journal.de
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Langjährige Aussteller: Beratungsstelle Handicap - Arbeit und Leben Hamburg

Gut besuchte Vorträge sprechen für das hohe Interesse der Vertrauenspersonen an Fortbildung 

Jahreshauptversammmlung der ARGE der
Vertrauenspersonen - Hamburger Wirtschaft.

Termin: 5. Juni 2015 ab 09:00 Uhr
Ort: Berufsförderungswerk Hamburg

August-Krogmann-Straße 52
22159 Hamburg (Haus U) 

www.hcp-journal.de
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Seminar 
Schwerbehindertenvertretung Teil I 

Neuling ja. 
Schwächling nein.
Gute SBV-Arbeit ist ohne Weiterbildung nicht machbar! 
Perfekt für Amtseinsteiger: das Seminar „Schwerbehinderten-
vertretung Teil I“. Hier lernen Sie Ihre grundlegenden Rechte 
und Pflichten als Vertrauensperson und Stellvertreter kennen!

Jetzt informieren und Platz 
zum Wunschtermin reservieren: 

www.i� .de/151
Tel. 0 88 41/61 12-360

 Institut zur Fortbildung von Betriebsräten KG I Prof.-Becker-Weg 16 I 82418 Seehausen am Sta  elsee
Tel. 0 88 41 / 61 12-0 I Fax 0 88 41 / 61 12-151 I Internet www.sbv.i� .de

Schwerbehindertenvertretung Teil I 

Schwächling nein.
Gute SBV-Arbeit ist ohne Weiterbildung nicht machbar! 
Perfekt für Amtseinsteiger: das Seminar „Schwerbehinderten-
vertretung Teil I“. Hier lernen Sie Ihre grundlegenden Rechte 
und Pflichten als Vertrauensperson und Stellvertreter kennen!

Als Teilnehmer dieses Seminars erhalten Sie bei uns kostenlos:

Ihr exklusives Starterpaket für die SBV

� moderner Tablet-PC

� Basiskommentar zum SGB IX

� exklusive Paragraphenübersicht 

� Mini-Lexikon für die SBV

�  Seminarunterlagen, Gesetzessammlung 
und Laptop-Rucksack! 
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Im Rahmen der Forschung zu Behin-
derung am Arbeitsplatz ist eine zen-
trale Frage, ob Menschen mit Behin-
derung andere Erfahrungen am Ar-
beitsplatz machen als Menschen
ohne Behinderung. In einer aktuellen
Studie (Baumgärtner, Dwertmann,
Böhm & Bruch, in press ) beschäfti-
gen wir uns mit Arbeitszufrieden-
heitsunterschieden zwischen Arbeit-
nehmern mit und ohne Behinderung. 

Eine hohe Arbeitszufriedenheit hat nicht
nur positive Auswirkungen auf die indivi-
duelle Person, sondern auch auf die
ganze Organisation. Diese sind unter an-
derem die Jobleistung (Judge, Thoresen,
Bono & Patton, 2001; Riketta, 2008),
ein geringer Absentismus (Harrison &
Martocchio, 1998), ein hohes organisa-
tionales Commitment (Tett & Meyer,
1993) und eine geringe Kündigungs-
tendenz durch den Arbeitnehmer
(Shahnawaz & Jafri, 2009). Eine hohe
Arbeitszufriedenheit unter den Mitarbei-

tern zu etablieren und aufrecht zu erhal-
ten stellt somit ein erstrebenswertes Ziel
für alle Unternehmen dar. In der aktuel-
len Studie betrachten wir den Einfluss
des Unternehmenskontexts in Bezug auf
Flexibilität auf die Arbeitszufriedenheit
von Mitarbeitern mit und ohne Behinde-
rung. 

Häufig haben Menschen mit Behinde-
rung spezifische Bedürfnisse im Arbeits-
kontext, zum Beispiel in Bezug auf Ar-
beitszeiten oder Arbeitsplatzanpassungen
(Böhm, Baumgärtner & Dwertmann,
2013). Die Forschung hat gezeigt, dass
die Umsetzung individualisierter Arbeits-
lösungen vom Ausmaß der Flexibilität der
Arbeit sowie Arbeitsumgebung abhängt
(Gewurtz & Kirsh, 2009). Folglich kann
davon ausgegangen werden, dass Men-
schen mit Behinderung in einem Unter-
nehmen, das als flexibel wahrgenommen
wird und somit auf individuelle Bedürfnis-
se eingehen kann, eine höhere Arbeits-
zufriedenheit zeigen. 

In unserer Studie, an der 4.141 Mitarbei-
ter aus 110 kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen teilgenommen ha-
ben, gehen wir dieser Annahme nach
und untersuchen, welchen Einfluss die
wahrgenommene organisationale Flexibi-
lität auf die Arbeitszufriedenheit von
Menschen mit und ohne Behinderung
hat. Hierbei betrachten wir zwei unter-
schiedliche Facetten von Flexibilität. Die
erste ist eine geringe Formalisierung in
Unternehmen. Formalisierung bezeichnet
das Ausmaß, zu dem Regeln, schriftlich
bzw. über andere Medien festgehalten
werden (Jansen, Van Den Bosch & Vol-
berda, 2006; Pugh, Hickson, Hinings &
Turner, 1968). Eine starke Formalisie-
rung führt zu starren und bürokratischen
Abläufen, was uns zu der Annahme führ-
te, dass sie der Umsetzung individueller
Lösungen eher hinderlich ist. 

Die zweite Facette organisationaler Flexibi-
lität ist eine geringe Zentralisierung der Or-
ganisation. Zentralisierung steht mit der

Universität St. Gallen 

Rolle organisationaler Flexibilität für die Arbeits-
zufriedenheit von Arbeitnehmern mit Behinderung

Autoren Dr. David J.G. Dwertmann, Dr. Miriam Baumgärtner, Prof. Dr. Stephan A. Böhm
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Verteilung von Macht innerhalb einer Orga-
nisation in Verbindung (Hage & Aiken,
1967). Bei stark zentralisierten Unterneh-
men sind Kontrolle und Entscheidungsbe-
fugnis stark an die hierarchische Position
gebunden, was bedeutet, dass Entschei-
dungen über individualisierte arbeitsbezo-
genen Lösungen tendenziell von Personen
getroffen werden, die höher in der unter-
nehmerischen Hierarchie angesiedelt sind
als die direkten Vorgesetzten der entspre-
chenden Personen mit Behinderung. Dies
führt unserer Argumentation nach einer-
seits zu einer zeitlichen Verzögerung der
Umsetzung einer Arbeitsplatz-Maßnahme
und andererseits tendenziell zu einer sub-
optimalen Entscheidung, da der Entschei-
dungsträger die entsprechende Person
bzw. Situation nicht genau kennt. 

Die Resultate unserer Studie zeichnen fol-
gendes Bild: Zwischen Mitarbeitern mit
und ohne Behinderung gibt es per se kei-
ne Unterschiede in der Arbeitszufrieden-
heit. Allerdings zeigen unsere Resultate,

dass eine hohe Zentralisierung für die Ar-
beitszufriedenheit aller Mitarbeiter negativ
ist, speziell jedoch für die mit Behinde-
rung. Anders formuliert bedeutet dies,
dass eine hohe organisationale Zentrali-
sierung bzw. starre Hierarchiestrukturen
zu allgemeiner Unzufriedenheit führen,
diese für Mitarbeiter mit Behinderung aber
noch stärker ausgeprägt ist. Für Formali-
sierung hat sich kein Effekt gezeigt. Dies
kann daran liegen, dass eine zu hohe
Bürokratisierung zwar eher ungünstig, ein
gewisser Grad an Regeln aber notwendig
ist, um den Mitarbeitern ihre Rechte auf-
zuzeigen und diese umzusetzen. 

Für Manager und Organisationen zeigt
unsere Studie (Baumgärtner et al., in
press) also, dass sich die Schaffung ei-
ner dezentralisierten Arbeitsumgebung
positiv auf die Arbeitszufriedenheit der
gesamten Belegschaft, besonders je-
doch auf die von Menschen mit Behinde-
rung, auswirkt. Es ist somit wichtig, dass
es HR-Praktiken und -Maßnahmen gibt,

welche die Berücksichtigung individueller
Bedürfnisse zulassen. Ein möglicher An-
satzpunkt ist die Dezentralisierung unter-
nehmerischer Strukturen. Entschei-
dungsgewalt auf niedrigere Hierarchie-
ebenen zu delegieren erlaubt schnellere
Entscheidungen und einen größeren
Handlungsspielraum, die tägliche Arbeit
zu verrichten. Dies verbessert die Reak-
tionsmöglichkeiten hinsichtlich der spezi-
ellen Bedürfnisse aller Mitarbeiter und
speziell derer bestimmter Gruppen, wie
ältere Mitarbeiter, Mitarbeiter mit Kindern
sowie Mitarbeiter mit Behinderung.  

Kontakt:
Prof. Dr. Stephan A. Böhm 
Universität St.Gallen
Center for Disability and Integration
Rosenbergstrasse 51
CH-9000 St.Gallen
E-Mail: stephan.boehm@unisg.ch
Tel. +41 (0)71 224 31 90
Fax +41 (0)71 220 32 90
www.cdi.unisg.ch
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vielfältiges Gastronomieangebot, auch Diätkost
Parkplatz und Tiefgarage

Gästehaus Bad Bevensen
Alter Mühlenweg 7, 29549 Bad Bevensen, Telefon: 05821-959 0
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EUR 
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Nach 37 Jahren im Arbeitsleben hat-
te Uwe Haller 2012 seinen Beruf als
Maler wegen einer chronischen aller-
gischen Hauterkrankung aufgeben
müssen. 54 Jahre alt, in der struktur-
schwachen Region des Vogtlandes:
keine guten Aussichten für den be-
ruflichen Neubeginn. Doch dank
Durchhaltevermögen,  aufgeschlos-
senem Arbeitgeber und Begleitung
durch das Reha-Management der
FAW im Auftrag der Unfallkasse
Sachsen hat Uwe Haller eine pas-
sende und erfüllende Arbeit gefun-
den; und das HELIOS Vogtland-Klini-
kum Plauen einen wertvollen Mitar-
beiter.

Einen Termin mit Uwe Haller zu bekom-
men, ist nicht einfach. Und während des
Gesprächs in der Kantine seines neuen
Arbeitgebers, dem Plauener HELIOS-
Klinikum, klingelt nach wenigen Minuten
sein Diensthandy. Herr Haller wird ge-
braucht. Laborwerte müssen abgeholt,
Krankenakten geliefert werden. Und bald
warten die Patienten auf ihr Mittagessen,
das er als Mitarbeiter im Hol- und Bring-
dienst ausfährt. Doch die Hektik bringt
Uwe Haller nicht aus der Ruhe. Er wirkt
gelassen. Als habe er hier seinen  Platz
gefunden. 

„Noch vor eineinhalb Jahren war das
ganz anders“, erinnert sich Claudia

Schlenther, Reha-Fachkraft der FAW, die
Uwe Haller im Rahmen des individuellen
Reha-Managements der FAW ein knap-
pes Jahr auf dem Weg seiner beruflichen
Rehabilitation begleitet hat. Allergien u.a.
gegen Dispersionsfarbe und Kleister hat-
ten ihn 2012 dazu gezwungen, seinen
alten Beruf aufzugeben. Die zermürben-
de Hauterkrankung und der Verlust der
Arbeit beeinträchtigten Uwe Haller zu-
nehmend auch psychisch. Insgesamt kei-
ne gute Ausgangslage für den berufli-
chen Wiedereinstieg. Im Oktober 2013
beauftragte die Unfallkasse Sachsen die
Akademie Plauen der FAW mit dem
Reha-Management für Uwe Haller. In
drei Phasen werden die Rehabilitanden

Initiative für Inklusion  

Herr Haller wird wieder gebraucht
reha-Management in der Praxis 

v.l.n.r.: Uwe Quitzow, Haike Schröpfer (Reha-Koordinatorin Sachsen-Thüringen), Uwe Haller, Ingrid Ficker (Beauftragte für Presse-u. Öffentlich-
keitsarbeit FAW Plauen), Claudia Schlenther
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Schritt für Schritt auf einen neuen Job
vorbereitet. Fähigkeiten und Kenntnisse
der Rehabilitanden werden ausgelotet,
Defizite identifiziert und wenn sinnvoll mit
Qualifizierungen beseitigt. In der ersten
Phase des Reha-Managements stehen
neben der individuellen Betreuung durch
Krisenintervention,  Training der sozialen
Kompetenzen und Unterstützung bei den
Bewerbungsaktivitäten das Erproben in
unterschiedlichen Unternehmen im Vor-
dergrund, tageweise oder bis zu einer
Woche. „Bei positiver Resonanz gehen
wir in die Phase II des Reha-Manage-
ments, wobei die betrieblichen Auste-
stungen von 4 bis 6 Wochen im Mittel-
punkt stehen“, so Claudia Schlenther.
Von der Autopflege über die Abfallent-
sorgung bis hin zu Einrichtungen für
Menschen mit Behinderung bzw. Senio-
ren reichten die Branchen, in denen sich
Uwe Haller ausprobieren konnte. „Die
Rückmeldungen waren durchwegs posi-
tiv, aber eine Möglichkeit auf eine Ein-
stellung ergab sich noch nicht“, fasst

Claudia Schlenther zusammen. Zudem
durchkreuzten immer wieder Allergien auf
bestimmte Arbeitsstoffe die Chance auf
einen Wiedereinstieg. „Wie in der Achter-
bahn“, erinnert sich Uwe Haller an diese
Zeit zurück.

Im Sommer dann die Wende. Uwe Haller
konnte eine freie Stelle im HELIOS Vogt-
land-Klinikum Plauen akquirieren. „Dar-
auf haben wir uns beworben“, so Claudia
Schlenther strahlend. Dass mit dem Be-
werbungsschreiben auch die begleitende
Reha-Fachkraft dem Unternehmen ihre
Rolle erklärt, das schafft Vertrauen, er-
muntert vielleicht den einen oder ande-
ren, den Rehabilitanden doch in den en-
geren Bewerberkreis aufzunehmen. Von
Mitte August bis Ende September konn-
ten Uwe Haller und sein potentieller neu-
er Arbeitgeber testen, ob sie zueinander
passen. Und das Feedback in der Klinik
war gut. Sein Vorgesetzter Uwe Quitzow
beurteilte ihn als zuverlässig und umsich-
tig. Schnell habe er sich eingearbeitet,

sei zudem offen für Schicht- und Wo-
chenend-Dienst, was „heute keine
Selbstverständlichkeit mehr“ sei. In der
dritten Phase des Reha-Managements
unterstützte Claudia Schlenther Uwe
Haller noch stundenweise auch direkt am
Arbeitsplatz, um die Einarbeitung zu kon-
solidieren.  Dies gestaltete sich für beide
Seiten so positiv, dass er nach dem Ende
des Reha-Managements im Plauener
HELIOS-Klinikum weiter beschäftigt und
inzwischen in ein reguläres Arbeitsver-
hältnis übernommen werden konnte. Wie
er sich seine berufliche Zukunft vorstelle,
will ich Uwe Haller noch fragen. Doch
dann klingelt schon wieder sein Dienst-
Handy. Herr Haller wird wieder ge-
braucht. 

Kontakt:
Björn Hagen
FAW gGmbH
Geschäftsfeld Berufliche Rehabilitation
Tel. (04541) 89 97-30
E-Mail: bjoern.hagen@faw.de

Herr Haller beliefert die Krankenstation mit Akten
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Schon 12.000 Menschen mit Behinde-
rung hat die FAW mit ihrem Reha-Mana-
gement ins Berufsleben begleitet. Denn
sie bringt die Anforderungen von Betrof-
fenen und Unternehmen in Einklang, und
macht den Reha-Prozess für Kostenträ-
ger wirtschaftlich und transparent.

Menschen mit Behinderung profitieren bisher
vergleichsweise wenig von der positiven Ent-
wicklung des Arbeitsmarktes. „Für ihre Inte-
gration ins Arbeitsleben sind Konzepte ge-
fragt, die individuell auf die Bedarfe des Ein-
zelnen abgestimmt sind“, sagt Björn Hagen,
Fachbereichsleiter Reha der Fortbildungsaka-
demie der Wirtschaft (FAW). Dass dies keine
Worthülse ist, stellt die FAW seit 17 Jahren
u.a. mit ihrem „Reha-Management“ unter Be-
weis. 12.000 Menschen mit Behinderung hat
die FAW mit ihrem individuellen Reha-Mana-
gement ins Berufsleben begleitet. Björn Ha-
gen erläutert das Konzept.

Die FAW bietet das Reha-Management
seit 1998 an. Wie kam es dazu?
Menschen mit Behinderung befinden sich in
jeweils ganz unterschiedlichen Situationen.
Gruppenangebote reichen für sie oft nicht aus,
um möglichst schnell und nachhaltig eine pas-
sende Arbeit zu finden. Auch die Anfragen z.B.
von Unfallversicherungen waren zum Teil so
speziell, dass Standardangebote nicht passten. 

Aber auch das Reha-Management ist
doch ein standardisiertes Konzept?
Ja, das ist es. Es ist ein strukturiertes Vorge-
hen, in dessen Mittelpunkt aber gleichzeitig
die individuellen Anforderungen des einzelnen
Betroffenen stehen. 

Wie gelingt das genau?
Das Konzept „Individuelles Integrationsmodell
Reha-Management der FAW“, so seine voll-
ständige Bezeichnung,  besteht aus sechs klar
definierten Modulen. Dies sind die Phasen des
Reha-Managements, von der Anamnese über
z.B. psychologische Testungen, Berufswege-
planung, Testphasen in Unternehen bis hin zu
Qualifizierungen und Praktika, betrieblicher
Ausbildung oder Umschulung und der absch-
ließenden Stabilisierung. Wir stellen die für
den Rehabilitanden nötigen Module zusammen
und innerhalb der Module die für ihn passen-
den Leistungen. Nicht alle Module müssen
also in Anspruch genommen werden. 

Findet das alles in Ihren Akademien statt?
Nein, wir verfolgen einen ambulanten Ansatz.

Das heißt: in der Regel findet die berufliche
Reha in der Region des Betroffenen statt.
Und dort in den Betrieben vor Ort. Wir sind
also dort, wo der Versicherte wohnt und auch
arbeiten will. Und immer begleitet den Rehabi-
litanden eine Reha-Fachkraft der FAW.

Wie finden die Rehabilitandinnen und Re-
habilitanden zu Ihnen?
Unser Auftraggeber sind die Rehabilitati-
onsträger wie Renten- und Unfallversicherun-
gen, aber auch die gesetzlichen Kranken- und
andere Versicherungen. Sie nehmen in der
Regel Kontakt zu unseren lokalen Ansprech-
partnern auf. Auf der Grundlage eines intensi-
ven Erstgesprächs mit dem Versicherten er-
stellen wir in Abstimmung mit dem Auftragge-
ber ein individuelles Angebot. In diesem ist
festgelegt, welche Module in Frage kommen
und welcher Aufwand geplant ist.

Und das Ziel ist immer eine Stelle im er-
sten Arbeitsmarkt?
Als Reha-Dienstleister und Bildungsträger der
Wirtschaft legen wir dabei immer den Fokus
auf die Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt. Wir
sind davon überzeugt, dass Inklusion nur in
der Wirtschaft, im Unternehmen Wirklichkeit
wird. Ein Reihe von Aufträgen haben zunächst
z.B. die Zielsetzung einer genauen Diagnostik
und Planung: Was kann jemand? Wo soll es
beruflich hingehen? Danach setzten wir uns
häufig noch einmal mit dem Auftraggeber zu-
sammen und planen die weiteren Schritte.
Dies kann eine spezielle Qualifizierung mit in-
tensiven betrieblichen Praktika sein. Es ist
aber auch eine betriebliche Einzelumschulung
möglich. Welche Ausrichtung die Leistungen
haben, hängt ganz vom Einzelfall ab.

Wer ist am Reha-Management  neben
dem Versicherten, der FAW und den Ko-
stenträgern beteiligt? 
Natürlich auch die Betriebe und das soziale Um-
feld. Wenn es notwendig ist, binden wir auch
weitere Netzwerkpartner ein, z.B. Beratungs-
stellen und Selbsthilfeorganisationen vor Ort. 

Je individueller das Vorgehen, desto
größer ist der Anspruch an das Personal
und seine Kompetenzen.
In der Tat. Solch ein individuelles und zugleich
strukturiertes und universell anwendbares Vor-
gehen verlangt auch bei uns entsprechende
Strukturen und Kompetenzen. Es ist ein Un-
terschied, ob ich ein Gruppenangebot durch-
führe oder eine Reihe von Einzelfällen zu be-
gleiten habe. Deshalb werden unsere Mitar-

beiter durch fachliche Workshops und Fortbil-
dungen laufend weiterqualifiziert. Sie haben
als Rehabilitations-Fachkräfte eine spezielle
Ausbildung durchlaufen, die wir gemeinsam
mit der Hochschule Georg Simon Ohm in
Nürnberg durchführen. In allen unseren Aka-
demien ist das Reha-Management ein eigener
Bereich mit festen Ansprechpartnern.

Sie haben das Reha-Management einmal
als „Erfolgsmodell“ bezeichnet. Warum?
Vor allem natürlich deshalb, weil wir mit einer
speziell zugeschnittenen beruflichen Reha so
viele Menschen mit Behinderung ins Berufsle-
ben begleiten konnten. Aber auch, weil es
den Reha-Prozess für die Kostenträger trans-
parent und wirtschaftlich macht. Und nicht zu-
letzt, weil die in den Arbeitsmarkt zurückkeh-
renden Rehabilitanden in den Unternehmen
dringend gebraucht werden. Das Reha-Mana-
gement ist damit also dreifach erfolgreich.

Hat sich das Reha-Management seit sei-
nem Start verändert? 
Das Konzept hat sich in den Jahren immer
weiterentwickelt. Es sind spezielle Angebote
für Menschen mit erworbenen Hirnschädigun-
gen (MeH) und Posttraumatischen Bela-
stungsstörungen (PTBS) hinzugekommen.
Dies bedeutet auch, dass wir uns fachlich im-
mer weiterentwickeln müssen. 

Wie sehen Sie die Zukunft des Reha-Ma-
nagements?
Individualisierte Angebote werden zukünftig
noch wichtiger werden. Und es wird immer
stärker darauf ankommen, dass Leistungen
zielgerichtet und wirtschaftlich erbracht wer-
den. Genau dadurch zeichnet sich das Indivi-
duelle Integrationsmodell Reha-Management
der FAW mit seinen Modulen aus.

Wir bedanken uns für das Gespräch.

I N T E R V I E W  M I T  B J Ö R N  H A G E N ,  F A Wi
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Wheelmap.org funktioniert ähnlich
wie Wikipedia - viele Menschen sam-
meln Informationen und teilen sie
mit anderen. Auf Wheelmap.org wer-
den Informationen über die Roll-
stuhlgerechtigkeit öffentlicher Orte
gesammelt. Und dabei kann jeder
mitmachen.

Mit dem Wheelmap-Ampelsystem wurde
eine unkomplizierte Möglichkeit geschaf-
fen, die Rollstuhlgerechtigkeit öffentlicher
Orte zu markieren. Jeder kann Orte, die
bisher nicht auf der Wheelmap eingetra-
gen sind selbstständig hinzufügen.

Falsche Ortsangaben können geändert
werden oder neue hinzugefügt werden,
z.B. die Haus- oder Telefonnummer.
Außerdem können Bilder zu Orten hoch-
geladen werden und Kommentare zur
Rollstuhlgerechtigkeit verfasst werden.

Wheelmap ist ähnlich wie Wikipedia ein
Mitmach-Projekt, d.h. erst durch die
Markierungen und Einträge der Nutzer
wird die Karte mit Infos gefüllt. Auf
wheelmap.org oder über die iPhone oder
Android-App kann dabei jeder eigenstän-
dig mitmachen. Einfach einen bisher als
“grau” bzw. “unbekannt” markierten Ort

auf der Karte auswählen und als voll, teil-
weise oder nicht rollstuhlgerecht markie-
ren.

Orientierung durch Ampelsystem
Wheelmap ist eine Karte zum Suchen
und Finden rollstuhlgerechter Orte. Wie
bei Wikipedia kann jeder mitmachen und
öffentlich zugängliche Orte entsprechend
ihrer Rollstuhlgerechtigkeit markieren -
weltweit. Markiert wird nach dem einfa-
chen Ampelsystem:

rollstuhlgerecht

eingeschränkt rollstuhlgerecht

nicht rollstuhlgerecht

Unmarkierte Ort sind grau gekennzeich-
net und können von jedem schnell und
einfach markiert werden. Die so gemein-
sam gesammelten Informationen sind frei
zugänglich, einfach zu verstehen und
können jederzeit geteilt werden. Wheel-
map.org basiert auf der freien Weltkarte
OpenStreetMap. Wheelmap.org gibt es
als Anwendung im Netz oder als App für
iPhone und Android.

Wheelmap 

Mit der APP rollstuhlgerecht
unterwegs

Wheelmap.org ist ein Projekt von SOZIAL-
HELDEN e.V, der das Ziel hat, Menschen
für gesellschaftliche Probleme zu sensibilisie-
ren und zum Umdenken zu bewegen. 

SOZIALHELDEN ist seit 2004 in dieser
Mission unterwegs. Das Projekt finanziert
sich aus Preis-, Förder- und Spendengeldern
sowie einer großen Portion ehrenamtlichen
Engagements der Übersetzer und Web- und
iPhone-Entwickler.

www.wheelmap.org

I N F Oi
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Wir sind heute nahezu grenzenlos
mobil – zumindest die meisten von
uns. Mobilität ist eine Vorausset-
zung, um gleichberechtigt am Leben
teilzunehmen. Für Menschen mit
körperlichen sensorischen, kogniti-
ven und psychischen Beeinträchti-
gungen ist es jedoch nicht selbstver-
ständlich, dass sie sich im Alltag und
im Beruf selbstbestimmt (fort)bewe-
gen können. Das Projekt „Kompetent
mobil“ möchte genau diese Men-
schen in ihrer persönlichen Mobilität
fördern, damit sie am beruflichen
und sozialen Leben besser teilhaben
können.

Die Entwicklung der pädagogischen Ler-
neinheiten und eines mobilitätsbezoge-
nen Assessments erfolgte handlungsori-
entiert an den Situationen „Weg zur Ar-
beit“ und „Bewegung am Arbeitsplatz“.
Die Teilnehmer lernen ihre Wege im Be-
rufsalltag zu bewältigen und sich sicher
am Arbeitsplatz zu bewegen.

Je nach Bedarf des Einzelnen, kann das
Mobilitätstraining ein Fußgänger-, Rolla-
tor-, Rollstuhl- Fahrrad-, Handbike-,
Bus- oder Bahntraining umfassen oder
wichtige Informationen zur Auto-Mobilität
für Menschen mit Behinderung vermit-
teln. Die Auswahl erfolgt aufgrund von
Ergebnissen des zu Beginn durchzu-
führenden Mobilitätsassessments.

„Kompetent mobil“ leistet einen Beitrag
zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention. Ziel ist die Förderung
der Kompetenzen von Menschen mit Be-
hinderung in Sachen Mobilität. „Kompe-
tent mobil“ strebt dadurch eine Verbesse-
rung der beruflichen und sozialen Teilha-
be an. Das Angebot besteht aus einem
mobilitätsbezogenem Assessment und

einem modular aufgebauten Handbuch
zum Mobilitätstraining. Beide basieren
auf dem Mobilitätsbegriff der Internatio-
nalen Klassifikation der Funktionsfähig-
keit, Behinderung und Gesundheit (ICF)
der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

„Kompetent mobil“ wurde im Rahmen ei-
ner Projektpartnerschaft entwickelt, in
der sich das Berufsförderungswerk Bad
Wildbad, das Josefsheim Bigge, das For-
schungsinstitut für Inklusion durch Bewe-
gung und Sport (FIBS), die Berufsge-
nossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege (BGW) und der Deut-
sche Rollstuhl-Sportverband (DRS) ge-
meinsam engagiert haben.

Fachtagung
Im Rahmen der Fachtagung präsentieren
die Kooperationspartner ihre Projekter-
gebnisse. Assessment und Modulinhalte
werden vorgestellt. Vertreter der Koope-
rationspartnerschaft und weitere Exper-
ten nehmen dazu Stellung.

Angesprochen sind Menschen mit Behin-
derungen, Werkstätten, Rehabilitations-
einrichtungen, Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe, Kliniken sowie Vertreter der
gesetzlichen Unfallversicherung und wei-
terer Institutionen. Die Teilnehmer erhal-
ten praktische Empfehlungen zur Umset-
zung in ihren Einrichtungen. In Works-
hops können unterschiedliche Hand-
lungsfelder praxisnah kennengelernt und
diskutiert werden.

Informationen
www.kompetent-mobil.de

Berufsgebossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege  

Bessere Berufschancen
durch mehr Mobilität  
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Tagungsort: DGUV Tagungszentrum
Königsbrücker Landstr. 2 b
01109 Dresden

Datum: 29. Juni 2015

Moderation: Sabine Seibel (BGW)

09.30 Uhr Begrüßungskaffee

10.00 Uhr Begrüßung
Eckehard Müller, 
Leiter der BGW
Bezirksstelle Dresden

10.15 Uhr Impulsreferat:
„UN–Behindertenrechts-
konvention und Mobilität“
Dr. Volker Anneken, FIBS

10.45 Uhr Das Kooperationsprojekt 
„Kompetent mobil“
• Ansätze und Ziele
• ICF basiertes Assessment
• Modulinhalte
Projektteam

11.30 Uhr Was bedeutet Mobilität für 
den Einzelnen?
Podium mit Experten

Moderation: Sabine Seibel und
Martina Magdalinski (BGW)

12.30 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr Parallele Workshops
WS 1: Kompetent mobil mit 
Bus und Bahn
Leitung: Jürgen Mies, 
Josefsheim Bigge
WS 2: Kompetent mobil mit 
Fahrrad und Handbike
Leitung: Nadine Becker, 
BFW Bad Wildbad
WS 3: Kompetent mobil mit 
Rollstuhl
Leitung: Peter Richarz, DRS

15.30 Uhr Kaffeepause

15.45 Uhr Austausch und Diskussion:
Workshop-Ergebnisse und 
Projektumsetzung in den 
Einrichtungen

16.45 Uhr Schlusswort und 
Verabschiedung

Anreise: www.dguv.de/akademie-
dresden/Anfahrt/index.jsp

www.dguv.de

P R O G R A M Mi
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Der UN-Fachausschuss für die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen
(CRPD-Ausschuss) hat am 17. April
seine Abschließenden Bemerkungen
zum Staatenprüfungsverfahren
Deutschlands veröffentlicht. 

Die Monitoring-Stelle zur UN-Behinder-
tenrechtskonvention, eingerichtet im
Deutschen Institut für Menschenrechte,
legt nun zeitnah eine deutschsprachige
Übersetzung der Abschließenden Bemer-
kungen sowie eine Zusammenfassung
vor. 

Weichen für eine inklusive Gesell-
schaft stellen
Dazu erklärt Valentin Aichele, Leiter der
Monitoring-Stelle: "Der CRPD-Aus-
schuss formuliert in seinen Abschließen-
den Bemerkungen klare und richtungs-
weisende Anforderungen, wie die UN-
Behindertenrechtskonvention weiter um-
gesetzt werden soll. Bund, Länder und
Gemeinden haben aus Genf sehr viele
Hausaufgaben bekommen. Es ist höch-

ste Zeit, dass Deutschland die Weichen
für eine inklusive Gesellschaft stellt. Da-
bei ist nicht nur das Tempo zu erhöhen,
sondern es müssen auch Strukturen
geändert und gesellschaftliche und politi-
sche Widerstände gegen Inklusion über-
wunden werden.

Forderungen des Ausschusses
So fordert der Ausschuss bei Wohnen,
Bildung und Arbeit den Ausbau inklusiver
Strukturen. Im Bereich Wohnen ist die
sogenannte ‚Deinstitutionalisierung‘ ver-
stärkt voranzubringen. Das bedeutet,
Menschen mit Behinderungen nicht mehr
in gesonderten Wohnformen unterzubrin-
gen, sondern ihr Selbstbestimmungs-
recht im Bereich Wohnen maßgeblich zu
respektieren. Der Ausschuss legt
Deutschland zudem nahe, die Zahl der
Sonderschulen deutlich zu verringern,
behinderte und nicht-behinderte Kinder
gemeinsam zu beschulen sowie die
Werkstätten zugunsten einer Beschäfti-
gung im ersten Arbeitsmarkt abzuschaf-
fen. Der Ausschuss übt berechtigte Kritik
an der heute in Deutschland üblichen ge-
sellschaftlichen Ausgrenzung von Men-
schen mit Behinderungen. Das Festhal-
ten an den Doppelstrukturen bei Woh-
nen, Bildung und Arbeit ist eindeutig
konventionswidrig.

Weiter verlangt das aus 18 Expertinnen
und Experten bestehende Fachgremium
mehr Anstrengungen beim Schutz der
persönlichen Integrität von Menschen mit
Behinderungen. Insbesondere kritisiert
der Ausschuss, dass Zwang bei der Un-
terbringung und Behandlung von Men-
schen mit psychosozialer Behinderung
weit verbreitet sei und die freie Entschei-
dung eine nachgeordnete Rolle spiele. 

Der Ausschuss fordert Deutschland drin-
gend dazu auf, Zwangsunterbringung
und Zwangsbehandlung gesetzlich zu
verbieten. Deutlichen Handlungsbedarf
erkennt er außerdem beim Gewaltschutz
von Frauen und Mädchen, von älteren
Menschen in Pflege und von intersexuel-
len Kindern."

Deutschland hat die UN-Behinderten-
rechtskonvention am 26. März 2009 rati-
fiziert. Es ist das erste Mal, dass die Ver-
einten Nationen den Vertragsstaat auf
den Umsetzungsstand der Konvention
hin im März 2015 geprüft haben.

Die deutsche Übersetzung und Zusam-
menfassung der Abschließenden Bemer-
kungen ist bei der Monitoring-Stelle er-
hältlich. Diese Übersetzung ist vorläufig,
da die Vereinten Nationen bislang ledig-
lich eine „Advance Unedited Version“ ver-
öffentlicht haben.

Die Monitoring-Stelle zur UN-Behinder-
tenrechtskonvention, eingerichtet im
Deutschen Institut für Menschenrechte in
Berlin, hat gemäß der UN-Behinderten-
rechtskonvention den Auftrag, die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen zu
fördern und zu schützen sowie die Um-
setzung der Konvention in Deutschland
zu überwachen.

Kontakt: 
Dr. Valentin Aichele
Leiter der Monitoring-Stelle
Deutsches Institut für Menschenrechte
Zimmerstraße 26/27
10969 Berlin 
Tel. (030) 25 93 59-450
E-Mail: monitoring-stelle@institut-fuer-
menschenrechte.de 

deutsches Institut für Menschenrechte / Monitoring-Stelle 

UN-Ausschuss kritisiert gesellschaftliche 
Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen 
in deutschland 

Dr. Valentin Aichele, Leiter Monitoring-Stelle
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Am 26. und 27. März sollten die Ver-
einten Nationen in Genf erstmals
prüfen, ob Deutschland die Behin-
dertenrechtkonvention hinreichend
umgesetzt hat. Das Deutschen Insti-
tut für Menschenrechte hat in sei-
nem Parallelbericht ein schlechtes
Zeugnis ausgestellt: Deutschland
habe „bei weitem nicht alles Not-
wendige und Mögliche unternom-
men, um die Konvention umzuset-
zen.“ 

Wir haben nun mit einer Kleinen Anfrage
nachgehakt – die Antworten der Bun-
desregierung können nicht zufrieden
stellen: 

Bildung
Die Frage, wie es auch in Deutschland
mehr Kindern und Jugendlichen mit Be-
hinderungen ermöglicht werden kann,
gemeinsam mit ihren nichtbehinderten
Freundinnen und Freunden die Regel-
schule zu besuchen, wird mit Sicherheit
ein wichtiges Thema in Genf. 

Trotzdem schickt die Bundesregierung
keine Vertreter aus dem Bildungsmini-
sterium zur Staatenprüfung (Frage1,
S.2). Es interessiert sie auch nicht, wie
viele Kinder gegen ihren Willen (bzw.
den Willen ihrer Eltern) eine Förderschu-
le besuchen müssen, über den Wechsel
von Förder- auf Regelschule ist ihr
nichts bekannt. Mehrfach weißt die Bun-
desregierung darauf hin, dass dies „aus-
schließlich Angelegenheit der Bundes-
länder“ (Fragen 33 und 34, S. 20) sei. 
Dass der Bund innerhalb gewisser Gren-
zen durchaus im Bildungsbereich tätig
werden kann, offenbart sich, wenn die
Bundesregierung ausführt, wie sie dafür
sorgen möchte, dass weniger Jugendli-
che die Schule ohne Abschluss verlas-
sen (Frage 35, S. 20ff). Das Interesse
an Bildungschancen behinderter Kinder
und Jugendlicher ist allerdings auch hier
gering: Obwohl drei Viertel der Jugendli-
chen, die eine Förderschule verlassen,
keinen Schulabschluss haben, spielen
Jugendliche mit Behinderungen keine
Rolle, wenn die Bundesregierung über
ihre Bemühungen spricht, die Zahl der
Jugendlichen ohne Schulabschluss zu
verringern. 

Barrierefreiheit
Für private Rechtsträger (von der An-
waltskanzlei über das Kino bis zum
Hotel) gelten rechtliche Vorgaben zur Si-
cherung der Barrierefreiheit nur bedingt
– für Menschen mit Behinderungen viel-
fach ein großes Problem. Die Bundesre-
gierung hat kein Konzept, wie sie lang-
fristig dafür sorgen möchte, Barrierefrei-
heit auch hier auszubauen. Sie ist im-
merhin der Ansicht, dass „Normen,
Richtlinien und Empfehlungen zur Bar-
rierefreiheit (…) selbstverständlich in der
Praxis angewendet werden“ sollten (Fra-
ge 17, S. 10). 

Im Staatenbericht aus dem Jahr 2011
kündigt die Bundesregierung an, ein
Konzept zu erarbeiten, um Barrierefrei-
heit als Thema in der Aus- und Weiter-
bildung von Architekten mehr Geltung zu
verleihen (Erster Staatenbericht der
Bundesrepublik Deutschland, S. 27).
Davon scheint nicht mehr die Rede zu
sein: Auf Nachfrage erklärt die Bundes-
regierung, sie habe eine (einzige) Vorle-
sungsreihe zum Thema finanziell geför-
dert. Ob noch weitere Maßnahmen nötig
sind, werde geprüft (Frage 18, S. 10). 

Die Bundesregierung überarbeitet ge-
genwärtig das Behindertengleichstel-
lungsgesetz, Anfang nächsten Jahres
soll die Neufassung in Kraft treten. Zu
den Inhalten kann sich die Bundesregie-
rung nicht äußern (Fragen 11 und 14,
S. 6 und 8). Das erstaunt, da sie bereits
im September letzten Jahres erste Ge-
danken zur Fortentwicklung des Geset-
zes öffentlich vorstellte. Ein Schwer-
punkt war damals die Erläuterung
rechtsgültiger Bescheide in Leichter
Sprache. Trotzdem ist der Bundesregie-
rung nicht bekannt, ob dies in anderen
Ländern bereits erfolgt und welche Er-
fahrungen damit gemacht werden (Fra-
ge 15, S. 9). 

Zwangsbehandlungen und -unter-
bringung 
Ärztliche Zwangsbehandlungen seien in
Deutschland weit verbreitet, Alternativen
würden gegenwärtig nicht entwickelt,
obwohl Strukturveränderungen zur Ver-
hinderung von Zwang nötig seien – das
Deutsche Institut für Menschenrechte
findet in seinem Parallelbericht an die
Vereinten Nationen deutliche Worte. Die
Bundesregierung erklärt auf Nachfrage
lapidar, sie habe Hinweise aus dem Jahr
2004, „dass stationär zwangsbehandelte

Kleine Anfrage zur Behindertenrechtskonvention   

Umsetzung der Behindertenrechtskonvention: 
“Die Bundesregierung mogelt sich durch” 

Corinna Rüffer, MdB
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und freiwillig behandelte Patienten mit
Schizophrenie hinsichtlich klinisch-psy-
chopathologischem Befund und sozia-
lem Funktionsniveau gleichermaßen
durch die Behandlung profitieren“ (Frage
29, S.17). Forschungsansätze zur Ver-
meidung von Zwangsmaßnahmen seien
von großer Bedeutung, berichtet die
Bundesregierung – Forschungsaufträge
vergeben möchte sie aber offensichtlich
nicht. 

Der Bundesregierung ist nicht bekannt,
warum in manchen Bundesländern viele
Menschen gegen ihren Willen in psychia-
trischen Einrichtungen untergebracht sind,
in anderen weniger (Frage 22, S. 13). Sie
bekennt sich zwar zu dem Ziel, Zwangs-
maßnahmen zu verhindern und eine Be-

handlung zu etablieren, die auf der Grund-
lage der freiwilligen und informierten Zu-
stimmung praktiziert wird – unternimmt
aber nichts, um dies auch faktisch zu er-
reichen (Frage 23, S.14). 

Gewaltschutz
Frauen und Mädchen mit Behinderun-
gen sind besonders stark von Gewalt
betroffen – eine Studie aus dem Jahr
2013 hat dies deutlich belegt. Wir ha-
ben daher gefragt, was die Bundesre-
gierung unternehmen wird, um diese
Frauen und Mädchen systematisch
und dauerhaft vor Ausbeutung, Gewalt
und Missbrauch zu schützen (Frage
27, S. 15). Die Antwort könnte kurz
ausfallen: Nichts! Stattdessen berich-
tet die Bundesregierung sehr ausführ-

lich über zwei Initiativen (Hilfetelefon
„Gewalt gegen Frauen“ sowie barriere-
freie Initiativen der Frauenberatungs-
stellen), die wichtig und gut, aber kei-
nesfalls ausreichend sind. Die Bun-
desregierung unternimmt nichts, um
Frauen und Mädchen mit Behinderun-
gen zu stärken, wird die Gewalt-
prävention nicht ausbauen und hat of-
fenbar auch kein Gesamtkonzept vor-
zuweisen. 

Kontakt
Corinna Rüffer MdB
Bundestagsfraktion Bündnis 90/
Die Grünen 
Dorotheenstraße 101, 10117 Berlin
E-Mail: Corinna.rueffer@bundestag.de
Tel. (030) 2 27-72 042 

Seit 2009 hat der FC St. Pauli eine
eigene Tischfußball-Sparte mit rund
180 Mitgliedern. 20 Mannschaften
messen ihr Können in den Ligen des
Hamburger Tischfußball Verbandes.

Schon seit ein paar Jahren treffen sich
begeisterte Tischfußballer mit und ohne
Behinderung zum gemeinsamen Kickern.
Seit Kurzem auch als Mannschaft „FC
St. Pauli LMB“: mit Ligaspielen und Plat-
zierungen. Es ist die erste inklusive
Mannschaft der Hamburger Kicker-Liga
– 4. Liga, Gruppe B.  Jeden Mittwoch
trifft sich die Mannschaft im Clubheim
des FC St. Paulis am Millerntor. Erst
spielt man sich warm. Übt Taktik und
Handling der Stangen am Kickertisch.
Klack, Klack, Tor. Und dann ein Jubel-
schrei. Die inklusiven Tischkicker sind mit
Freude dabei. Und auch der Gegner wird
schon mal vor lauter Freude umarmt und
geherzt. Kickern ist eben sehr emotional.
Und Kickern ist ein fairer Sport. Beim
Spielbeginn warten die Gegner aufeinan-

der. Man begrüßt sich mit Handschlag.
Dennis, Lena, Paul und die anderen  -
auf St. Pauli reicht eben der Vornamen -
sind gut drauf. Sie kennen ihre Stärken
und wissen dass der Gegner nicht einer
der Gefährlichsten ist.

In den ersten Spielen so scheint es neh-
men „Die Torreichen 7 und Öli“ die Pauli-
aner nicht ernst. Aber nach einigen har-
ten Schüssen von Dennis, Lena und Paul
merken sie, dass sie aufpassen müssen,
denn ein leichter Gegner ist der FC St.
Pauli LMB nicht. Auch wenn die Mann-
schaft nach nur wenigen Liga-Spielen
noch am Ende der Tabelle steht, sind sie
was Esprit und Elan anbelangt schwer zu
toppen. Spielerisch leider schon. Und so
endet die Partie mit 27:7 Spielpunkten
für die Gastmannschaft. „Auch wenn wir
noch nicht so stark auftreten, wie wir es
gerne möchten ist es doch wichtig, dass
wir dabei sind“, betont Luciano Auria. Er
hat noch viel vor mit dem Team und un-
terstützt wo er nur kann. Gemeinsam mit

Jan Baumhögger von Leben mit Behin-
derung Hamburg sucht er Sponsoren, die
den Spielern ohne eigenes Einkommen
die Vereinsmitgliedschaft ermöglichen.
Außerdem braucht die Mannschaft noch
Geld für einen zweiten Kickertisch, damit
noch mehr Rolli-Fahrer mitspielen kön-
nen. Und dann? „Es gibt Anfragen für in-
ternationale Spiele“, freut sich Luciano
Auria. „Und wir würden gern bei der Rolli-
Kicker-WM mitmachen. Aber eines ist si-
cher: Die Mannschaft FC St. Pauli LMB
ist schon jetzt was ganz besonderes und
das merken auch die Gegner in der Liga.“

Kontakt:
Luciano Auria, St. Pauli Tischfußballabt.
Tel. (0179) 110 53 82
E-Mail: l.auria@kicker-academy.de
www.fcstpauli-tischfussball.de

Leben mit Behinderung Hamburg 

Braun-weiß und inklusiv 
Kickern beim Fc St. Pauli  

Die Kicker-Mannschaft des FC St. Pauli
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Die Cartoons im HCP Journal sind von
Phil Hubbe – Jahrgang 1966, nicht nur
behindert, sondern auch Magdeburger,
Ehemann und Vater. Er zeichnet für
mehrere Tageszeitungen, Zeitschriften
und Anthologien. Nach Abitur, Grund-
wehrdienst, abgebrochenem Mathema-
tikstudium, Schichtarbeit im Keramik-
werk und Ausbildung zum Wirtschafts-

kaufmann hat er 1992 aus der Zeichne-
rei einen Beruf gemacht. 1985 erkrank-
te  er an Multipler Sklerose (MS). Von
Freunden ermutigt, machte er schließlich
auch seine Krankheit zum Thema der
Cartoons. „…Reaktionen auf die Bücher
beweisen, dass es vor allem Behinderte
selbst sind, die sich daran ergötzen,
dass sie statt Mitleid endlich einmal

Spott ernten. Auch das scheint ein ver-
misstes Stück Normalität zu sein.“ 
Die Resonanz auf die Cartoons ist groß
und gerade aus dem Kreis der Betroffe-
nen sehr positiv, da frei von Betroffen-
heitsgetue. Die Bilder sind in zahlreichen
Ausstellungen bundesweit zu sehen.  

www.hubbe-cartoons.de
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Berufliche Inklusion 
von Menschen mit 
Behinderung

Stephan A. Böhm  ·  Miriam K. Baumgärtner  
David J. G. DwertmannB
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Das gute Gefühl, einen zuverlässigen Partner 
zu haben, gibt es jetzt auch für Erwachsene.

In jeder Situation zuverlässigen Schutz, menschliche Nähe und persönliche Beratung. 

Darauf können Sie sich bei der SIGNAL IDUNA immer verlassen.

Infos unter 040 4124-7997 oder www.signal-iduna.de
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